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Anlage Steuern/Abgaben/Umlagen/Entgelt für Netznutzung und 
Messstellenbetrieb (Stand 08/2023) 

 

Der Kunde zahlt für den tatsächlichen Lieferumfang nach § 3 des Vertrags die Preisbestandteile 

nach den Ziffern 1.1 bis 1.8 in der bei Belieferung jeweils geltenden Höhe. Die für das folgende 

Kalenderjahr geltende Höhe der Preisbestandteile nach Ziffer 1.7 wird bis zum 15.10. eines Ka-

lenderjahres, diejenige der Preisbestandteile nach den Ziffern 1.5 und 1.6 bis zum 25.10. eines 

Kalenderjahres von den Übertragungsnetzbetreibern im Internet veröffentlicht (derzeit: 

www.netztransparenz.de).  

 

Im Einzelnen: 

 

1.1. Die vom STADTWERK AM SEE an den zuständigen Netzbetreiber für die Netznutzung zur 

Belieferung des Kunden abzuführende Netzentgelte in der jeweils geltenden Höhe. Der Netz-

betreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von 

der zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der Anreizre-

gulierungsverordnung (ARegV), der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) und sonstigen 

Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres gemäß 

§ 4 ARegV angepassten Erlösobergrenze. Der Netzbetreiber veröffentlicht die jeweils geltende 

Höhe der Netzentgelte auf seiner Internetseite. 

 

Bei RLM- Marktlokationen sowie bei Marktlokationen mit intelligenten Messsystemen, an de-

nen der Jahresverbrauch 100.000 kWh übersteigt oder die nicht in Niederspannung beliefert 

werden, gilt, sofern nicht mit dem Netzbetreiber ein Monatsleistungspreis vereinbart ist, ein 

Jahresleistungspreissystem. Abrechnungsrelevante Leistung ist dabei die im Kalenderjahr auf-

tretende Jahreshöchstleistung. Abgerechnet wird dabei jeweils monatlich die bis zum Ende 

des Vormonats gemessene Jahreshöchstleistung. Sofern die vom Kunden in Anspruch ge-

nommene Leistung die bisherige Jahreshöchstleistung übersteigt, erfolgt auch eine Nachbe-

rechnung der Differenz zwischen der bisher berechneten und der neuen Jahreshöchstleistung 

rückwirkend für die vorausgegangenen Monate bis zum Beginn des laufenden Kalenderjahres. 

Bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel erfolgt diese Nachberechnung nach den Vorga-

ben des einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom auch für die Monate des Kalenderjahres, in 

denen noch keine Belieferung nach diesem Vertrag erfolgt ist. 

  

a) Änderungen der Netznutzungsentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem 

Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegenüber dem STADTWERK AM SEE wirksam wer-

den. 

b) Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen als der vereinbarten Spannungs- 

oder Umspannebene nach § 1 des Liefervertrages oder gilt für den Kunden ein indi-

viduelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 StromNEV oder ein singuläres Netznutzungs-

entgelt nach § 19 Abs. 3 StromNEV, bzw. ändert sich dies während der Vertrags-

laufzeit und stellt der Netzbetreiber dem STADTWERK AM SEE deshalb abwei-

chende Netznutzungsentgelte in Rechnung, so gilt diese Änderung auch für die Ab-

rechnung des STADTWERKS AM SEE gegenüber dem Kunden. Dies kann dazu 

führen, dass Entgelte für vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Been-

digung des Vertrages oder der Belieferung der jeweiligen Marktlokation durch das 

STADTWERK AM SEE – nachgefordert oder zurückgezahlt werden müssen. Der 

Kunde wird über die Änderungen spätestens mit der nächsten Rechnung oder Ab-

schlagsforderung informiert. 

c) Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, von der Regulierungs-

behörde festgesetzten Erlösobergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhän-

gig sind (z.B. durch den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses 

Vertrages das vom Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. bestandskräftig 
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festgesetzten Erlösobergrenze gebildete und rückwirkend angewendete Netznut-

zungsentgelt ebenso rückwirkend maßgeblich. Dies kann dazu führen, dass Ent-

gelte für vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendigung des Ver-

trages oder der Belieferung der jeweiligen Entnahmestellen durch das STADT-

WERK AM SEE – nachgefordert oder zurückgezahlt werden müssen. 

d) Ziff. 1.1 c) gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Festlegung der Erlösober-

grenze von dem Netz des Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreiber, sofern jene 

eine rückwirkende Änderung der Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers zur 

Folge haben. 

e) Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 1.1 b) bis d) werden je-

weils mit dem für den jeweiligen Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 

BGB verzinst; dies gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ ist. 

f) Bei mehreren Entnahmestellen bemisst sich der für den Leistungspreis maßgebliche 

Leistungsmaximalwert nach der zeitgleich summierten elektrischen Energie, welche 

der Kunde an den Marktlokationen der jeweiligen Entnahmestelle abnimmt, soweit 

und solange eine solche Summierung bei der Netznutzungsabrechnung im Verhält-

nis zwischen Netzbetreiber und STADTWERK AM SEE erfolgt. Erfolgt eine solche 

Summierung durch den Netzbetreiber nicht oder nicht mehr, wird der für den Leis-

tungspreis maßgebliche Leistungsmaximalwert so ermittelt, wie er bei der Netznut-

zungsabrechnung durch den Netzbetreiber ermittelt wird (also getrennt nach Ent-

nahmestellen bzw. Marktlokationen). 

g) Das STADTWERK AM SEE ist berechtigt, mit Netzbetreibern Vereinbarungen zur 

Abrechnung der Entgelte für vom Kunden verursachte Entnahmen von Blindstrom 

zu treffen, wonach der Netzbetreiber gegenüber dem STADTWERK AM SEE ab-

rechnet, soweit das STADTWERK AM SEE sicherstellt, dass eine zusätzliche Inan-

spruchnahme des Kunden für diese Entgelte durch den Netzbetreiber ausgeschlos-

sen ist. Sollte das STADTWERK AM SEE gegenüber dem Netzbetreiber aufgrund 

einer vertraglichen Verpflichtung i. S. v. Satz 1 oder aus gesetzlichen oder behörd-

lichen Regelungen für vom Kunden verursachte Entnahmen von Blindstrom geson-

dert aufkommen müssen, ist das STADTWERK AM SEE seinerseits berechtigt, die-

sen gesonderten Betrag für Blindstrom in der vom STADTWERK AM SEE an den 

Netzbetreiber abzuführenden Höhe an den Kunden weiterzugeben. 

   

 

 

1.2. Die vom STADTWERK AM SEE für belieferte Marktlokationen des Kunden an den Netzbetrei-

ber abzuführenden Entgelte für den Messstellenbetrieb mit konventionellen Messeinrichtungen 

und Messsystemen. Für die Ermittlung der Höhe der Entgelte durch den Netzbetreiber gelten 

Ziffer 1.1 Sätze 2 und 3 entsprechend.   

 

a) Die Regelungen in Ziffer 1.1 a) sowie c) bis e) finden entsprechende Anwendung. Ziffer 

1.1 b) findet entsprechend Anwendung, wenn der Kunde die Energie in einer anderen als 

der vereinbarten Spannungs- oder Umspannebene bezieht. 

b) das STADTWERK AM SEE berechnet das vom Kunden zu zahlende Entgelt im Rahmen 

von monatlichen Abschlägen bzw. Abrechnungen mit 1/12 des Jahresentgelts. 

c) Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom STADTWERK AM SEE belieferte Marktloka-

tion des Kunden mit einem intelligenten Messsystem oder einer modernen Messeinrich-

tung i. S. d. MsbG ausgestattet, entfällt der Preisbestandteil nach dieser Ziffer 1.2 für diese 

Marktlokation. In diesem Fall schuldet nach den Vorgaben des MsbG grundsätzlich der 

Kunde dem Messstellenbetreiber das Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, das 

STADTWERK AM SEE ist nach Ziffer 1.2 d) zur Zahlung des Messstellenbetriebsentgelts 

gegenüber dem Messstellenbetreiber verpflichtet.   

 

1.3. Ist das STADTWERK AM SEE aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungs-

behördlichen Regelung anstelle des Kunden verpflichtet, das Entgelt für den Messstellenbe-
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trieb mit intelligenten Messsystemen oder modernen Messeinrichtungen für belieferte Marktlo-

kationen des Kunden an den grundzuständigen Messstellenbetreiber abzuführen, zahlt der 

Kunde dieses Entgelt in der jeweils vom grundzuständigen Messstellenbetreiber auf seiner 

Internetseite veröffentlichten Höhe. 

 

Das STADTWERK AM SEE wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt und den Umstand, 

dass dieses im Rahmen dieses Vertrags vom STADTWERK AM SEE an den Kunden weiter-

berechnet wird, informatorisch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Umstände bekannt sind.  

Das STADTWERK AM SEE ist berechtigt, mit grundzuständigen Messstellenbetreibern Ver-

einbarungen zur Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Mess-

systemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzuständige Mess-

stellenbetreiber gegenüber dem STADTWERK AM SEE abrechnet, soweit das STADTWERK 

AM SEE sicherstellt, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte 

durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist. Ziffer 1.2 b) gilt ent-

sprechend.  

 

1.4. Die vom STADTWERK AM SEE an den zuständigen Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Ver-

einbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Kon-

zessionsabgabe in der jeweils geltenden Höhe. 

Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis ge-

genüber dem Netzbetreiber für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Ver-

kehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung 

von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, erhoben. Die Höhe der Kon-

zessionsabgabe richtet sich nach dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffen-

den Gemeinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach Maßgabe von § 2 der Konzessionsab-

gabenverordnung (KAV) vereinbarten Konzessionsabgabensatz in der jeweils gültigen Höhe. 

 

1.5. Die vom STADTWERK AM SEE an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage nach § 12 

EnFG in der jeweils geltenden Höhe. 

 

Mit der KWKG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern 

durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus 

hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von 

Wärme- und Kältenetzen entstehen.  

 

1.6. Die vom zuständigen Netzbetreiber vom STADTWERK AM SEE erhobene Umlage nach § 19 

Abs. 2 StromNEV (§ 19-StromNEV-Umlage), die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung 

des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe.  

Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbe-

treibern aus der Verpflichtung entstehen, nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu erstatten, 

die diesen entgehen, weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem Verbrauchsver-

halten oder besonders hohem Stromverbrauch nach § 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte Netz-

entgelte anbieten müssen. 

Die § 19-Strom-NEV-Umlage umfasst auch die vom STADTWERK AM SEE an den Netzbe-

treiber zu zahlende Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG.   

Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern 

durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Wasserstofferzeugung 

durch Wasserelektrolyse entstehen. 

 

1.7. Die vom STADTWERK AM SEE an den zuständigen Netzbetreiber zu zahlende sog. Offs-

hore-Netzumlage nach § 12 EnFG, die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kun-

den anfällt, in der jeweils geltenden Höhe.   

Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern 

durch Entschädigungszahlungen nach Maßgabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebs-

bereiten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von Störungen oder Verzögerungen der Netz-

anbindung dieser Anlagen entstehen so-wie unter anderem auch Offshore-Anbindungskosten 
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nach § 17d Abs. 1 EnWG, den §§ 17a und 17b EnWG sowie die Kosten nach § 12b Abs. 1 

Satz 3 Nr. 7 EnWG und des Flächenentwicklungs-plans nach § 5 des Windenergie-auf-See 

Gesetzes. Sie wird als Aufschlag auf die Netzentgelte erhoben und auf die Letztverbraucher 

in Cent pro verbrauchter Kilowattstunde umgelegt. 

 

1.8. Die Stromsteuer. Der Kunde versichert dem STADTWERK AM SEE, Letztverbraucher i. S. d. 

StromStG zu sein. Er schuldet dem STADTWERK AM SEE dann grundsätzlich den vollen 

Steuersatz.  

 

Sofern der Kunde geltend macht, dass er zu einer stromsteuerbefreiten oder -ermäßigten 

Stromentnahme berechtigt ist, wird er dies dem STADTWERK AM SEE spätestens drei Werk-

tage vor Aufnahme der Belieferung bzw. – wenn das STADTWERK AM SEE den Kunden be-

reits beliefert – vor Beginn der Befreiung oder Ermäßigung durch Vorlage einer Kopie des Er-

laubnisscheins gemäß §§ 4 Abs. 1 bzw. 9 Abs. 4 StromStG nachweisen. Der Kunde schuldet 

(bei Vorliegen der Voraussetzungen) ab Zugang des Nachweises beim STADTWERK AM SEE 

die Stromsteuer nicht mehr bzw. nur noch in der ermäßigten Höhe. Das STADTWERK AM 

SEE ist nicht verpflichtet, die stromsteuerrechtliche Situation des Kunden zu prüfen oder in 

Erfahrung zu bringen. Wird der Kunde Versorger i. S. d. StromStG, gelten die vorstehenden 

Sätze 4 bis 6 entsprechend. 

Einen späteren Wegfall der Befreiung, Begünstigung oder Versorgerstellung teilt der Kunde 

unverzüglich mit. Ab dem Zeitpunkt des Wegfalls erhöht sich das vom Kunden zu zahlende 

Entgelt um die Stromsteuer in der bei Belieferung jeweils geltenden Höhe. 

 

 
 
 


